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I. Triage als negativer Fluchtpunkt der Corona-
Maßnahmen
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

Interdisziplinäre Dissonanzen in der Triage-
Kontroverse



II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Medizinisches Wissen …

• erlaubt deskriptive und analytische Urteile (Hypothesen) über den 
Gesundheitszustand von Covid19-Patienten und über ihren weiteren 
Krankheitsverlauf mit und ohne intensivmedizinische Behandlung

• kann angeben, ob eine intensivmedizinische Behandlung individuell 
medizinisch indiziert oder aussichtslos (futile) ist;

Bei der Triage geht es ausschließlich um Patienten, bei denen eine 
intensivmedizinische Behandlung nicht aussichtslos ist:

«Es ist unzulässig, gegenüber dem Patienten den Behandlungsentscheid mit 
fehlender Indikation zu begründen, wenn bei genügenden Ressourcen anders 
entschieden worden wäre.» (SAMW-Richtlinien4, S.9)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Medizinisches Wissen …

• kann keine Antwort auf die Frage geben, wer leben und wer sterben soll, wenn 
es um die Verteilung knapper, nicht teilbarer lebensrettender Ressourcen geht, 
denn: 

„Medizinische Gründe, eine Heilung oder eine Verlängerung des Lebens, 
die möglich ist, nicht vorzunehmen, gibt es nicht“ (Luhmann)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Medizinisches Wissen …

• Kann angeben, wie dringlich eine Beatmungstherapie für einen Patienten ist; 
in Sinne einer naturwissenschaftlich begründeten Prognose der 
Wahrscheinlichkeit ohne Beatmung kurzfristig zu versterben:
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Medizinisches Wissen …

• kann angeben, wie hoch die Kurzfristige Erfolgsaussicht einer 
Intensivtherapie ist; im Sinne einer naturwissenschaftlich begründeten 
Prognose der Wahrscheinlichkeit des Überlebens 

• kann (aufgrund des Alters und anderer Parameter) angeben, wie lange ein 
Patient prognostisch noch leben wird (Lebenserwartung ≥ 12, ≥ 24 Monate)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Medizinisches Wissen …

• kann nicht angeben, ob es für die Zuteilung knapper Ressourcen, primär auf 
die Dringlichkeit, die Erfolgsaussicht, die verbleibende Lebenszeit oder auf 
ganz andere Kriterien (Alter, Wartezeit, Zufall) ankommen soll:

„Die These, die Verteilung erfolge nach medizinischen Kriterien, ist […]
falsch: Die Zuteilung geschieht nach ethischen Prinzipien. […] Der 
Modus der Verteilung selbst basiert auf […] Wertentscheidungen.“

[Bundesrat, Botschaft zum Transplantationsgesetz, Sept. 2001, 111]

• Ergebnis: Die Medizin als Wissenschaft ist weder qualifiziert, noch legitimiert, 
normative Verteilungskriterien für die Triage festzulegen
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Ökonomisches Wissen …

• Kann berechnen, wie sich unterschiedliche Triagekriterien auf einen zu 
definierenden Gesamtnutzen auswirken

• Kann den Gesamtnutzen in geretteten Leben, geretteten Lebensjahren, 
geretteten qualitätskorrigierten Lebensjahren usw. berechnen

• Kann feststellen, dass egalitäre Verteilungsmodelle, die vergleichbar dringliche 
Patienten gleich behandeln, im Hinblick auf den jeweiligen Gesamtnutzen 
ineffektiv sind
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

1. Ökonomisches Wissen …

• Kann nicht angeben, ob es bei der Triage in der Intensivmedizin primär auf 
eine (utilitaristische) Maximierung des Gesamtnutzens (oder auf eine gerechte 
Verteilung) ankommen soll

• Kann nicht angeben, ob es für die Bestimmung des Gesamtnutzens auf die 
Maximierung von geretteten Leben oder (qualitätskorrigierten) Lebensjahren 
oder etwas ganz anderes (zB die Minimierung der Behandlungskosten) 
ankommen soll

• Aber ist es nicht auch ethisch zwingend, dass Ziel der Triage sein muss, 
so viele Patienten wie möglich zu retten?
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• gibt es nur im Plural (auch in der Medizinethik): deontologische, utilitaristische, 
feministische Ethik; Prinzipienethik, Ethics of Care, …

• SAMW - Richtlinien: Maximierung der Anzahl der geretteten Leben 

• Nicht: Maximierung der Anzahl der geretteten Lebensjahre

• Möglichst viele Menschen durch Triage retten! – ein unanfechtbares Prinzip?
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

3. Ethische Normen…



• Grundannahmen der (utilitaristischen) Argumentation der SAMW:

• Es ist besser vier Leben, als drei Leben zu retten

• Wenn von zwei Verteilungsmodellen (A und B) für knappe Ressourcen, 
Modell B zur Rettung von mehr Leben führt, ist Modell B moralisch geboten
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

3. Ethische Normen…



Beispiel 1: 

Anton
85 J
25 %

Christos
65 J
50 %

Daniela
47 J, 3 Ki

75 %
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Anton
85 J

25 %

Christos
65 J

50 %

Daniela
47 J, 3 Ki

75 %

Erkan 
40 J

75 %

Modell A: gerettet werden

Modell B: gerettet werden



Beispiel 2 (= Realität der Triage)

Anton
85 J
25 %

Christos
65 J
50 %

Daniela
47 J, 3 Ki

75 %
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Gabi
65

60 %

Friedrich
55 J

65 %

Daniela
47 J, 3 Ki

75 %

Erkan 
40 J

75 %

Modell A: gerettet werden

Modell B: gerettet werden



• Die blinden Flecken des Utilitarismus / der SAMW-Richtlinien: 
− Die Getrenntheit von Personen
− Die Funktionsweise subjektiver (Teilhabe-)Rechte
− Die rechtliche Logik des Schutzes vor Diskriminierung
− Das Prinzip der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens als Ausdruck der 

Menschenwürde («Lebenswertindifferenz»)

• Deontologische Begründungen der Berücksichtigung der 
Restlebenserwartung möglich? 
− John Rawls: Schleier des Nichtwissens
− Adriano Mannino («was steht auf dem Spiel?)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

3. Ethische Normen…



• sind notwendig, weil sich das Triage-Problem ethisch nicht entscheiden 
lässt

• sind demokratisch legitimiert
• geben den verbindlichen Rechtsrahmen vor, indem sich Empfehlungen der 

SAMW bewegen müssen (die SAMW hat keine 
Rechtssetzungskompetenz)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

4. Rechtsnormen



• sind häufig innerhalb der Rechtswissenschaft umstritten, dennoch legen sie 
folgende Kritik an den Richtlinien der SAMW nahe:

1. Vorsorgliche Triage («Stufe A») ist rechtswidrig (und strafbar); unstreitig
2. Nachträgliche Triage durch Behandlungsabbruch ist rechtswidrig (und 

strafbar); hM
3. Aufnahmetriage ist durch Pflichtenkollision gerechtfertigt; das freie 

Auswahlermessen des Arztes kann durch die Richtlinien aber nicht 
beschränkt werden

4. Direkte und indirekte Alters-/Behindertendiskriminierung über die 
Anknüpfung an Altersgrenzen und CFS-Werte als 
«Nichtaufnahmekriterium» ist verfassungsrechtlich bedenklich 
(Schutzpflichten des Staates?); str.!
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

4. Rechtsnormen



• gelten unabhängig von Empfehlungen der SAMW, die auf eine Verhinderung 
rechtlicher Überprüfung zielen;

• Todesfälle infolge des Abbruchs einer indizierten intensivmedizinischen 
Behandlung gegen den Willen des Patienten sind als «aussergewöhnliche 
Todesfälle» der StA zu melden (Art. 253 Abs. 4 StPO)

• Vgl. aber die SAMW-Richtlinien

«Hinweis: (…) Aktuell empfehlen SAMW und SGI, die konkreten Umstände 
dieser Todesfälle zu dokumentieren, diese aber nicht als aussergewöhnliche 
Todesfälle einzustufen. Vorbehalten bleiben Anordnungen bzw. Entscheide 
zuständiger Behörden oder Gerichte, die eine Meldung als aussergewöhnlichen 
Todesfall verlangen.»
(Richtlinien der SAMW4, S. 8)
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II. Fakten und Normen: Epistemische Grundlagen der 
Triage-Debatte

4. Rechtsnormen



Zusammenfassung

• Verteilungsfragen sind ethischer Natur, sie lassen sich mit medizinischen (und 
ökonomischem) Wissen (allein) nicht beantworten

• Medizinisches Wissen wird erst dann relevant, wenn normativ entschieden ist, 
worauf es ankommen soll (zB Dringlichkeit oder Erfolgsaussicht)

• «Triage» ist kein Rechtskonzept

• Standesethische Empfehlungen zur Triage (SAMW) sind rechtlich nicht 
verbindlich (steuern aber faktisch die Praxis)

• Wer in einer Pandemie im Falle knapper Ressourcen behandelt werden muss 
bzw. wie ausgewählt werden darf richtet sich nach dem geltenden Strafrecht 
und dem Verfassungsrecht 

• Spezialgesetzliche Regelung entsprechend dem TPG wäre möglich
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.



Drei Fallgruppen der «Triage»

I. Vorsorgliche Aufnahmetriage («Ressourcenmangement»): Für drei 
intensivpflichtige Patienten stehen aktuell drei Betten zur Verfügung, es ist 
aber zu erwarten, dass in den nächsten Tagen die Betten knapp werden

II. Aufnahmetriage (ex-ante-Priorisierung) bei aktueller Ressourcenknappheit:
− Für drei intensivpflichtige Patienten steht aktuell nur 1 Platz zur Verfügung

III. Nachträgliche Triage durch Behandlungsabbruch (ex-post-Priorisierung; 
«Re-Evaluation»)
− Die laufende Behandlung von Patient A wird zugunsten des neu 

aufgenommenen Patienten B abgebrochen (, der zB eine prognostisch 
höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat)
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